
 

 
           
 Name……………………………………………………………… 
 
 
Wir entscheiden uns für das nächste Kindergartenjahr für folgende 
Betreuungsmöglichkeit: (bitte ankreuzen) 
 

 
Modell A:        25 Stunden 

 

Tag Vormittag 
5x von 7.30 – 12.30 

Nachmittag 

Montag  / 

Dienstag  / 

Mittwoch  / 

Donnerstag  / 

Freitag  / 

 
 

 
Modell B:   35 Stunden 

 

Tag Vormittag 25 Stunden 
5x von 7.30 – 12.30 

Nachmittag 10 Stunden 
z.B. 

Montag  14.00 – 16.30 

Dienstag  14.00 – 16.30 

Mittwoch  14.00 – 16.30 

Donnerstag  15.00 – 17.30 

Freitag  / 

 
 

 
        Modell C: (Arbeitgeber-Nachweis beider Elternteile nötig!)     35 Stunden 

 

Tag Vormittag 
3 x   7.30 – 12.30 
     (15 Stunden) 

Übermittag 
2 x 7.30 – 16.30 
   (18 Stunden) 

   1 Nachmittag  
2 Stunden z.B. 

Montag   14.00 – 16.00 Uhr 

Dienstag    

Mittwoch    

Donnerstag    

Freitag    

 
Bitte die einzelnen Tage festlegen und ankreuzen!! Bei diesem Modell können 
Sie für ihr Kind nur zwei Mal Übermittag an festgelegten Tagen buchen. 
Brauchen Sie mehr, dann müssen Sie das Blockmodell oder die 45 Stunden 
buchen!!! 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
        Modell D (Arbeitgeber-Nachweis beider Elternteile nötig!)     35 Stunden 

                  
       7.30 – 14.30 Uhr 
 
 8.00 – 15.00 Uhr  
 
 
 

 
        Modell E (Arbeitgeber-Nachweis beider Elternteile nötig!)   45 Stunden 

 
Ganztags, wir schauen individuell, da wir am Donnerstag und Freitag 
unterschiedliche Nachmittagsöffnungszeiten haben und wir nicht über die 45 
Wochenstunden hinauskommen dürfen! 
 
 
 

1. Mittagessen: 
Sollte sich etwas an ihrer beruflichen Situation ändern (z.B. Wegfall der 
Berufstätigkeit eines Elternteiles), kann ihr Kind nicht mehr über Mittag betreut 
werden. 
Alle Kinder, die über die Mittagszeit im Kindergarten betreut werden, erhalten 
ein warmes Mittagessen von unserer eigenen Köchin. Die Kosten für das 
Mittagessen betragen momentan 4,10 EURO. 
Die Kosten für das Essen tragen die Eltern. Ein Zuschuss für das Mittagessen 
ist gegebenenfalls durch das Bildungs- und Teilhabepaket NRW oder dem 
Familienpass möglich. 

 
2. Beitragsfreiheit in den letzten beiden Kindergartenjahren: 

Seit dem 01.08.2020 ist die Inanspruchnahme von Angeboten in 
Kindertageseinrichtungen für ein weiteres Kindergartenjahr beitragsfrei. 
Alle Kinder, die bis zum 30.09. des neuen Kindergartenjahres das vierte 
Lebensjahr vollenden, sind bis zur Einschulung beitragsfrei. 

 
 
 
 
 
 

______________________ 
Unterschrift 

 
 
 
 
Ihr Kita-Team 


